
OBERLANDESGERICHT HAMM 

BESCHLUSS 

 

 

Bußgeldsache 

gegen  
 

 

Verteidigerin: 
Rechtsanwältin Miriam Weis in Mannheim, 

wegen Verkehrsordnungswidrigkeit 

Auf die Rechtsbeschwerde des Betroffenen vom 20. Januar 2020 gegen das 
Urteil des 'Amtsgerichts Dortmund vom 07. Januar 2020 hat der 1. Senat für 
Bußgeldsaehen-des ObeFiandesgerieh-ts -Hamm- am .· 1-'1-:-September-28~0 -Eli:JFci"l--

die Richterin am Oberlandesgericht  
(als Einzelrichterin gem. § 80 a Abs. 1 OWiG) 

nach Anhörung der Generalstaatsanwaltschaft und des Betroffenen bzw. seiner 
Verteidigerin 

b e s c h I o s s e n: 
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Das angefochtene Urteil wird mit den zugrundeliegenden Feststellungen 
aufgehoben (§§79 Abs. 3 OWiG, §§ 349 Abs. 4, 353 StPO) . 

Die Sache wird zur l rneuten Verhandlung und Entscheidung- auch über 
die Kosten der Re!chtsbeschwerde - an eine andere Abteilung des 

Amtsgerichts Dortmund zurückverwiesen (§ 79 OWiG, § 354 StPO). 

Gründe: 

Durch Bußgeldbescheid Jes Oberbü:~ermeisters - Rechtsamt - der Stadt 
Dortmund vom 03 . Septe~ber 2019 ist gegen den Betroffenen wegen einer 
fahrlässig begangenen Or9nungswidrigkeit durch Führen eines Kraftfahrzeugs 
unter der Wirkung des berauschenden Mittels Cocain nach§§ 24a Abs. 2 und 3 
StVG eine Geldbuße in Höhe von 700,00 € festgesetzt und nach § 25 Abs. 1 
Satz 2 StVG ein Fahrverbqt von einem Monat verhängt worden. 
Auf den form- und fristgerecht dagegen eingelegten Einspruch des Betroffenen 
hat das insoweit zur Entscheidung berufene Amtsgerfcht Dortmund Termin zur 
Hauptverhandlung bestimf t auf den 07. Januar 2020, 10:15 Uhr, zu dem der 
Betroffene und seine V~rteidigeri n ordnungsgemäß geladen wurden. Mit 
Schriftsatz vom 07. Januar 2020, der die Zusätze "Eilt! Bitte sofort vorlegen" 
enthielt und per Fax a~ selben Tag vor Beginn der Hauptverhandlung 
insgesamt zweimal beim Amtsgericht Dortmund einging , hat die Verteidigerin 
wegen kurzfristig eiflgetretener arbeitsunfähiger Erkrankung um 
Terminverlegung gebeten.1 Die Faxschreiben gingen erst am 08. Januar 2020 
auf der Geschäftsstelle de 1r zuständigen Abteilung des Amtsgerichts Dortmund 
ein . 
Im Hauptverhandlungstermin hat das Amtsgericht Dortmund mit Urteil vom 
07. Januar 2020 den Einspruch des Betroffenen gegen den Bußgeldbescheid 
gemäß§ 74 Abs. 2 OWiG

1

verworfen, nachdem weder der Betroffene, der vom 
persönlichen Erscheinen iljl1 Hauptverhandlungstermin nicht entbunden worden 
war, noch seine Verteidigerin erschienen waren. Zur Begründung hat es 
ausgeführt: II 

"Der Betroffene, der von der Verpflichtung zum persönlichen Erscheinen im 
Termin nicht entbunden wurde, ist in dem heutigen Termin zur 
Hauptverhandlung ohne gknügende Entschuldigung ausgeblieben. 
Der Einspruch ist da~er nach § 7 4 Abs. 2 des Gesetzes über 
Ordnungswidrigkeiten (OWiG) verworfen worden." 

[ 
Hiergegen wendet sich 9er Betroffene mit seiner Rechtsbeschwerde vom 
20. Januar 2020, die er nr ch Zustellung des Urteils am 18. Februar 2020 mit 
Schriftsatz seiner Verteidigerin vom 20. Februar 2020, eingegangen beim 
Amtsgericht Dortmund pe ~ Faxamselben Tage, unter näheren Ausführungen , 
auf die Bezug genommen wird, mit der Verletzung formellen und materiellen 

. I 
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Rechts begründet hat. Der zugleich gestellte Antrag auf Wiedereinsetzung in 

den vorigen Stand gegen die Versäumung der Hauptverhandlung ist durch 

Beschluss des Amtsgerichts Dortmund vom 13. Februar 2020 verworfen 
worden, ohne dass der Betroffene dagegen Rechtsmittel eingelegt hat. 
Die Generalstaatsanwaltschaft Hamm hat unter dem 17. Juli 2020 Stellung 
genommen und beantragt, die Rechtsbeschwerde als offensichtlich 
unbegründet zu verwerfen . Der Betroffene und seine Verteidigerin hatten 
Gelegenheit zur Gegenäußerung. 

II. 
Die statthafte und zulässig eingelegte und begründete Rechtsbeschwerde hat 
mit der (noch) ordnungsgemäß erhobenen Verfahrensrüge (vorläufig) Erfolg. 
Bei der erhobenen Verfahrensrüge hal')delt es sich um die Rüge der Verletzung 
der Fürsorgepflicht bzw. des Verstoßes gegen das Gebot des fairen Verfahrens, -------- ~~~--~ 
soweit der Betroffene rügt, die Gründe des angefochtenen Urteils ließen nicht 
erkennen, ob die Verhinderung des Verteidigers gerade angesichts der dem 
Betroffenen im Bußgeldbescheid auferlegten Sanktionen Anlass gegeben hätte, 
das Ausbleiben des Betroffenen als entschuldigt anzusehen. 
Diese Rüge greift durch . Der Senat als Beschwerdegericht kann nicht 
nachprüfen, ob sich das Amtsgericht als Tatgericht mit dem Antrag auf 
Verlegung des Hauptverhandlungstermins durch die Verteidigerin des 
Betroffenen und den dazu vorgebrachten Gründen ausein~ndergesetzt hat und 
gegebenenfalls ohne Rechtsfehler vom Fehlen einer genügenden 
Entschuldigung für das Ausbleiben des Betroffenen in der Hauptverhandlung 
ausgegangen ist, weil es sich hiermit in den Urteilsgründen nicht befasst hat. 
Nach § 137 Abs. 1 S. 1 StPO, § 46 Abs. 1 OWiG kann sich ein Betroffener in 
jeder Lage des Verfahrens den Beistand eines Verteidigers bedienen (vgl. 
BayObLG, NStZ 2002, 97; OLG Köln, Beschluss vom 22. Oktober 2004 zu 8 
Ss-QWi 48/04, zitiert nach juris Rn . 1 9). Dabei ist ein solcher Anspruch auch im 
Bußgeldverfahren und trotz § 228 Abs. 2 StPO, § 71 Abs. 1 OWiG keinesfalls 
auf die Fälle notwendiger Verteidigung (§§ 140, 145 StPO, § 71 Abs. 1 OWiG) 
beschränkt (vgl. OLG Zweibrücken, StV 1992,568 = NZV 1993, 81; Bay ObLG, 
NJW 1995, 3134). 

- ._ - - -oie-FürsorgepfiTcnt-;ci ie u. a.- rn § 13TAbs--,--.,-SlPö u nä z. B. auch §- 265 Abs. 4-- --- -

StPO Ausdruck gefunden hat, (vgl. BayObLG, NJW 1995, 3134 und NStZ 2002, 
97), gebietet es vielmehr, eine Hauptverhandlung in Gegenwart des gewählten 
Verteidigers zu ermöglichen, wenn es nach der Bedeutung der Bußgeldsache 
und ihrer tatsächlichen oder rechtlichen Schwierigkeit dem Betroffenen nicht 
zuzumuten ist, sich allein zu verteidigen (vgl. OLG Düsseldorf, VRS 63, 458; 
OLG Zweibrücken, NZV 1996, 162; Seitz7Bauer; in Göhler, OWiG, 17. Aufl ., 

§ 71 Rn . 30a m.w.N.). 
Nichts anders folgt aus dem Gebot des fairen Verfahrens, wonach der 
Betroffene gern. Artikel 6 111 c MRK das Recht hat, den Beistand seiner Wahl zu 
erhalten . Dieses Recht ist sowohl bei der Terminbestimmung als auch bei 
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Entscheidungen über Anträge auf Terminverlegung oder Aussetzung der 
Hauptverhandlung zu beachten (vgl. BGH , StV 1981 , 89; OLG Klön , Beschluss 

I 
vom 22. Oktober 2004 zu $ Ss-OWi 48/04, zitiert nach juris Rn. 21 ). 
Zu Recht rügt die RecHtsbeschwerde, dass in der von dem Tatgericht 
vorgenommenen Abwägu rig diese Interessen keine Berücksichtigung gefunden 

haben. 
Für den Betroffenen bester t ein besonderes Interesse daran, sich in dem nicht 
ganz einfachen , mit erHeblichen Folgen verbundenen Bußgeldverfahren 
(700,00 € Geldbuße ~ ei;n Monat Fahrverbot, zwei Punkte) von seiner 
Verteidigerin vertreten zu lpssen. 
Dass der den Verlegungsantrag enthaltende und am Termintag vor Beginn der 
Hauptverhandlung zwei~al beim Amtsgericht Dortmund eingegangene 
Schriftsatz der Verteidigenin vom 07. Januar 2020 dem erkennenden Richter 
erst am 08. Januar 202q vorgelegt worden ist, ist dem Betroffenen nicht 
anzulasten. I 

Das angefochtene Urteil ist daher gem. § 79 Abs. 3 S. 1 OWiG i.V.m. § 353 
StPO aufzuheben und die Sache zur erneuten Entscheidung , auch über die 
Kosten des RechtsbescMwerdeverfahrens, an eine andere Abteilung des 
Amtsgerichts Dortmund z rückzuverweisen. 

 

, .. 




